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VERLÄSSLICH INFORMIERT 
 

Aktuelle Informationen zu Immobilien- und Miet-
rechtsthemen  
 
www.roedl.de 

Lesen Sie in dieser Ausgabe: 

� Keine Schriftformbedürftigkeit bei 
Optionsausübung  

– BGH, Urteil vom 21.11.2018, Az.: XII ZR 78/17 

� Auch die Telefonleitung muss vom Vermieter 
instand gehalten werden 

– BGH, Urteil vom 05.12.2018, Az.: VIII ZR 17/18 
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� Keine Schriftformbedürftigkeit 
bei Optionsausübung
 

BGH, Urteil vom 21.11.2018, Az.: XII ZR 78/17 
 
Die Ausübung einer mietvertraglich geregelten 
Verlängerungsoption ist nicht schriftformbedürf-
tig.  

Die Beklagte hatte das 640qm große 
Gewerbeobjekt mit schriftlichem Vertrag vom 
01. Februar 2006 vom damaligen Grundstücksei-
gentümer auf zehn Jahre befristet gemietet. Der 
Mietvertrag enthielt eine Optionsklausel, die der 
Beklagten die Verlängerung des Mietverhältnisses 
um weitere zehn Jahre ermöglichte, sofern sie das 
Optionsrecht spätestens fünf Monate vor Ablauf 
der vereinbarten Mietzeit ausübe. Außerdem ent-
hielt der Vertrag eine Schriftformklausel, wonach 
nachträgliche Änderungen und Ergänzungen dem 
Schriftformerfordernis unterlägen. Ab Juni 2014 
wurde das Objekt von einem Zwangsverwalter 
verwaltet. Im August übermittelte die Beklagte 
diesem zur Ausübung des Optionsrechts ein 
Computerfax, das keine Unterschrift enthielt. Die 
Klägerin erstand das Objekt im Januar 2015 und 
kündigte das Mietverhältnis mit dem Argument, 
dass die Optionsausübung nicht der gesetzlichen 
Schriftform genügt habe. 

Der BGH sprach der Beklagten Recht 
zu. Zum einen komme durch die Optionsausübung 
kein neuer Vertrag zustande, sondern es werde 
lediglich ein neuer Zeitabschnitt hinzugefügt, 
daher sei die gesetzliche Schriftform nicht ein-
schlägig. Zum anderen ergebe sich auch nichts 
Gegenteiliges aus der Schriftformklausel des 
Mietvertrags, denn diese setze „Änderungen und 
Ergänzungen“ voraus, welche durch die Options-
ausübung jedoch gerade nicht bewirkt werden. 
Die Beklagte habe vielmehr mittels eines ihr ein-

geräumten einseitigen Gestaltungsrechts die 
Mietdauer verlängert. Ferner enthalte die das 
Optionsrecht regelnde Klausel im Mietvertrag 
auch keinerlei Formerfordernisse. Der Zweck ei-
nes Schriftformerfordernisses sei der Überei-
lungsschutz und die Beweisbarkeit der Vereinba-
rung. Aufgrund der Schriftformbedürftigkeit des 
Mietvertrags seien letztere Zwecke auch gewähr-
leistet. Die Ausübung des Optionsrechts als ein-
seitige Gestaltungserklärung sei dagegen von 
diesem auf den Vertragsschluss von Mietverträ-
gen beschränkten Schutzzweck nicht erfasst. 

Schließlich stellte der BGH heraus, 
dass eine Option zur Verlängerung eines Mietver-
trags während der für das vermietete Grundstück 
bestehenden Zwangsverwaltung gegenüber dem 
Zwangsverwalter auszuüben ist. 
 
Fazit:  
Vermieter haben auch eine nicht schriftformkon-
form ausgeübte Verlängerungsoption gegen sich 
gelten zu lassen. Dies ist auch dann der Fall, 
wenn der Mietvertrag eine allgemeine Schrift-
formklausel enthält.  
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� Auch die Telefonleitung muss 
vom Vermieter instand gehalten 
werden 
 
BGH, Urteil vom 05.12.2018, Az.: VIII ZR 17/18 

 
Die Instandhaltungspflicht des Vermieters er-
streckt sich auch auf die nicht ausdrücklich mit-
vermieteten Hausbereiche, die dem Mietgebrauch 
unterliegen. 

Die Klägerin ist seit 2011 Mieterin einer 
in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Erdge-
schosswohnung, welche seit Mietbeginn mit ei-
nem Telefonanschluss ausgestattet ist. Nachdem 
die Klägerin im Jahr 2015 einen Defekt an der 
Telefonleitung beim Vermieter anzeigte und er-
folglos zur Instandsetzung aufforderte, behalf sie 
sich mit einem Kabel, das vom Hausmeisteran-
schluss über ein gekipptes Fenster von außen in 
ihr Schlafzimmer verläuft. Nach einem eingehol-
ten Kostenvoranschlag wurde für die Instandset-
zung der Telefonleitung ein Betrag in Höhe von 
262,10 € errechnet. Der Vermieter wollte für diese 
Kosten nicht aufkommen. 

Der BGH entschied zugunsten der 
Mieterin. Der Umfang der Pflicht des Vermieters 
zur Gebrauchserhaltung richte sich danach, was 
die Parteien als vertragsgemäß vereinbart haben. 
Wenn es – wie im vorliegenden Fall – an einer 
vertraglichen Vereinbarung fehle, sei der zum 
vertragsgemäßen Gebrauch geeignete Zustand 
nach den gesamten Umständen des Mietverhält-

nisses und den daraus – gegebenenfalls in ergän-
zender Auslegung – abzuleitenden Standards zu 
bestimmen. Hierzu zählen insbesondere die be-
absichtigte Nutzung sowie die Verkehrsanschau-
ung unter Beachtung des Grundsatzes von Treu 
und Glauben. Der Mieter einer Wohnung könne 
folglich erwarten, dass die von ihm angemieteten 
Räume einen Wohnstandard aufweisen, der der 
üblichen Ausstattung vergleichbarer Wohnungen 
entspricht. Dies bedeutet, dass zum vertragsge-
mäßen Gebrauch die Überlassung und hiermit 
korrelierend auch die Instandhaltung einer funk-
tionsfähigen Telefonanschlusseinrichtung zählt. 
Außerdem stellte der BGH fest, dass die teilweise 
vertretene Auffassung, bei einem späteren Defekt 
des Anschlusskabels habe der Vermieter lediglich 
eine Duldungspflicht hinsichtlich der Reparatur 
durch den Mieter, nicht mehr haltbar ist. 
 
Fazit:  
Der Vermieter muss sicherstellen, dass auch der 
nicht ausdrücklich mitvermietete Telefonan-
schluss funktioniert. Der BGH beseitigt somit 
Schwebezustände hinsichtlich der Mängelbehe-
bung und stärkt erneut die Mieterrechte. 
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